
 

 
Telefon:  09123 4018 
Telefax:  09123 4019 

Rudolfshofer Straße 30 
91207 Lauf a.d.Pegnitz 
 

E-Mail: info@bsznl.de 
Homepage: bsznl.de 

Qmbs 

Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen in Bayern 

 

Vereinbarung über die Bereitstellung  

einer Praktikumsstelle im Bereich „Sozialwesen“ 
 

Vorname:   ………………………………………………………………………………… 

Nachname:   ………………………………………………………………………………… 

geboren am:   ………………………   Klasse: FS11 ………………………. 

Adresse:   ………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:  ………………………………………………………………………………… 

E-Mail:   ………………………………………………………………………………… 
 

 

Ich (Angaben s.o.) werde im O ersten/ O zweiten Schulhalbjahr 
 

O Bereich 1: Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im erzieherischen Bereich 

O Bereich 2: Erzieherische Arbeit in Schulen 

O Bereich 3: Soziale Arbeit im heilpädagogischen Bereich 

O Bereich 4: Soziale Arbeit im Rahmen der Altenbetreuung und pflegerischen Bereich 

O Bereich 5: Soziale Arbeit in weiteren sozialpädagogischen Arbeitsfeldern 
 

in folgender Einrichtung ableisten: 
 

Name/Anschrift der 

Praktikumseinrichtung:  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Verantwortliche/r:  
________________________________________________________________________ 

 

Telefon: 
________________________________Erreichbarkeit: ____________________________ 

 

E-Mail: 
________________________________________________________________________ 

 

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir für Frau/Herrn _______________________________________________ 

• eine Praktikumsstelle bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 bis 40 Stunden, von Montag bis Freitag zwischen 

6:00 und 20:00 Uhr, zur Verfügung stellen und die Beschäftigung sowie die Beaufsichtigung des Praktikanten/der 

Praktikantin gesichert ist1. 

• keine verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Praktikant/ Praktikantin einerseits und Geschäftsinhaber/in, 

Betriebsleitung bzw. Anleiter/In andererseits bestehen. 

• die ArbMedVV bei der Ausgestaltung der täglichen Aufgaben beachtet wird, wodurch eine „höhere 

Infektionsgefährdung“ im Sinne der Verordnung bei der Beschäftigung nicht vorliegt. 

• die Durchführung des Praktikums an unterrichtsfreien Tagen und in den Schulferien nicht möglich ist, es sei denn, 

eine ausdrückliche Anordnung der Schule liegt vor. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(Datum, Unterschrift der verantwortlichen Einrichtungsleitung mit Stempel) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Datum und Unterschrift der volljährigen Schülerin/ des volljährigen Schülers bzw. der Erziehungsberechtigten) 

 
1 Es gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG). 
 


